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AMTLICHER TEIL  
 

DIE GEMEINDEVERWALTUNG INFORMIERT  
 

D A N K E   an das Funkenteam 
Am vergangenen Samstag 

wurde in Tiefenbach tradi-

tionell der Funken bei reg-

nerischen, nasskaltem Wetter 

errichtet und nach Einbruch 

der Dunkelheit angezündet.  

Trotz des widrigen Wetters 

waren am Abend einige Gäste 

vor Ort, um sich an diesem 

Brauchtum zu erfreuen. 

Kinder, die mit einer Laterne 

zum Funken kamen, erhielten                           Bild: privat 

von BM Müller einen Funkenring. 

Wir danken dem Funkenteam um Paul Aßfalg und Georg 

Riedmüller, welches sich auch in diesem Jahr um Erhalt dieses 

schönen Brauchtums angenommen hat. Für die Überlassung 

des Platzes danken wir dem Pächter Münst GbR, Neufra, 

sowie der Familie Hecht für die Überlassung der Garagen zum 

Verkauf von Getränken und Essen. Weiterhin danken wir der 

Fa. Hämmerle, Oggelshausen, für die Bereitstellung des Bag-

gers und den Gespannfahrern für die Bereitstellung von 

Traktor mit Anhänger. 

Helmut Müller, Bürgermeister 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG  
 

 

Gemeinde Tiefenbach am Federsee, Landkreis Biberach 
Wahlbekanntmachung 
1. Am 08.03.26 findet die Wahl zum 19. Land-

tag von Baden-Württemberg statt. Die 

Wahlzeit dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 

2. Die Gemeinde Tiefenbach bildet einen Wahlbezirk. Als 

Wahlraum wurde der Proberaum der Musikkapelle 

Tiefenbach im Erdgeschoß im Rathaus Tiefenbach, 

Buchauer Straße 21, Tiefenbach, (nicht barrierefrei) be-

stimmt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-

rechtigten bis zum 15.02.26 übersandt worden sind, ist 

der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 

der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Der Briefwahlvorstand für die Federseegemeinden tritt 

am 08.03.26 um 15 Uhr zur Zulassung der Wahlbriefe und 

ab 18.30 Uhr zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses in 

der Federseeschule Bad Buchau, Zi. 13, Auf dem Bahn-

damm 3, 88422 Bad Buchau, zusammen. 

3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-

getragen ist. 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 

Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 

werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r 

Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraums einen 

Stimmzettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 

Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbe-

werber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 

Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 

verwendet, auch dieser, bei Kreiswahl-vorschlägen 

von Einzelbewerbern außerdem die Angabe Einzel-

bewerber und rechts von dem Namen jedes Bewer-

bers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 

Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-

zeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die 

Namen der ersten fünf Listenbewerber der zugelas-

senen Landeslisten und links von der Parteibe-

zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt 

seine Erststimme in der Weise ab, 

  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels 

(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 

Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 

macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
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und seine Zweitstimme in der Weise, 

  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 

(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 

welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 

des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 

gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 

seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahl-

kabine oder dem besonderen Nebenraum darf nicht foto-

grafiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-

handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-

mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 

Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 

im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-

meindebehörde einen Wahlschein, einen amtlichen 

Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 

einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 

seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-

senen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 

Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-um-

schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätes-

tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 

kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-

den. 

6. Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine 

Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden 

oder auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz 

enthält oder wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimm-

zettelumschlag sonst eine derartige Äußerung befindet 

oder der Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 

Abs. 1 Satz 1 Nrn. 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes). 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-

rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberech-

tigten ist unzulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahl-

gesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-

gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-

hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Per-

son bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 

der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getrof-

fenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 

Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-

licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Will-

lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten er-

setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtags-

wahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 

Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-

rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 

des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 

ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetz-

buches). 

Auf den Anschlag am Rathaus sowie Veröffentlichung auf der 

Homepage der Gemeinde unter amtliche Bekannt-

machungen wird verwiesen. 

Tiefenbach, den 26.02.2026 

Bürgermeisteramt Tiefenbach 

gez. Müller, Bürgermeister 
 

GEMEINSAMER VERANSTALTUNGSKALENDER    A S T 
 

Veranstaltungen im März 2026 
01.03. Ungarisches Essen im Forum Seekirch, Partner-

schaftsverein Seekirch-Töttös 

03.03. Seniorennachmittag im Schützenhaus, Schützen-

verein Federsee,  

06.03. Weltgebetstag der Frauen in der Kapelle Alles-

hausen 

06.03. Jahreshauptversammlung des Schützenverein 

Federsee im Schützenheim 

06.03. Hauptversammlung der FFW Seekirch 

07.03. Hauptversammlung der FFW Alleshausen  

08.03. Kurkonzert der Musikkapelle Tiefenbach  

08.03.  Landtagswahl 

14.03. „Topf & Ei“ Ostermarkt in der Federseehalle, För-

derverein Grundschule Alleshausen,  

14.03. Generalversammlung des Fördervereins und der 

Musikkapelle Tiefenbach im Gemeindesaal Tiefenb.  

15.03. Jahresgedächtnis Prälat Paul Kopf, Kath. 

Kirchengde. Seekirch 

18.03. Seniorennachmittag im Gemeindesaal Tiefenbach  

20.03. Hauptversammlung des Fördervereins Feuerwehr 

Tiefenbach und FFW Tiefenbach im Schulungsraum 

21.03. Jahreshauptversammlung der NZ Deiflsweiber im 

Schützenhaus 

22.03. Schwäbisches Essen im Gemeindesaal Tiefenbach,  

NZ Feuerhexen  

27.03. Hauptversammlung des SV Eintracht Seekirch im 

Forum Seekirch  

29.03. Palmsonntag, Kath. Kirchengde. Seekirch 

29.03. Beginn der Sommerzeit 
 

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
 

Samstag, Sonntag, Feiertag von 09 – 19 Uhr; Sana MVZ, 

Marie-Curie-Straße 6, Biberach.  

Rufnummer für den Allgemein,- Kinder-, Augen-  

und HNO-ärztlichen Bereitschaftsdienst  116 117 

Zahnärztlicher Notdienst:   0761/120 120 00 
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Kinder-Ärztliche Bereitschaftspraxis Ulm 

Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Eystr.24, Ulm:  

Montag - Freitag: 19 - 22 Uhr,  

Samstag, Sonntag und Feiertage: 09 - 21 Uhr. 
 

APOTHEKENNOTDIENST 
 

Samstag, 28.02.26 Stadt Apotheke Bad Buchau, Marktplatz 

23, Tel: 07582 91184 

Sonntag, 01.03.26 Kanzach Apotheke Dürmentingen, Ried-

lingerstr. 5, Tel: 07371 129333 
 

NICHTAMTLICHER TEIL  
 

DAS LANDRATSAMT BIBERACH INFORMIERT 
 

Müllersammelaktion:  
Jeder einzelne ist gefragt!  

Störst Du dich auch an den 

Unmengen von Einwegverpackungen, Kippen, Flaschen, Plas-

tik, Zigarettenschachteln, und und und…, die an Spiel- und 

Wanderplätzen, Parkplätzen, Radwegen, Straßenböschun-

gen, Parkbuchten, Gewässern, Waldrändern, Grünanlagen, 

usw. verteilt liegen? Dann mach mit bei der 8. Gemein-

schaftsaktion am Sa., 21.03.26, die auch dieses Jahr wieder 

unter der Schirmherrschaft unseres Landrats Mario Glaser 

steht. Schnapp dir eine Warnweste, einen stabilen Müllsack, 

Eimer (für Flaschen), Handschuhe und ggf. einen Müllzwicker 

und sei dabei! Danke für deinen guten und wichtigen Beitrag. 

Die Gemeinde unterstützt diese Aktion, indem sie eine Stelle 

für den gesammelten Müll zur Verfügung stellt und das 

Sammelsurium entsorgt.  
 

FEDERSEEGRUNDSCHULE ALLESHAUSEN 
 

21. Topf und Ei Ostermarkt 
Wer sich auf den Frühling und auf Ostern einstimmen lassen 

möchte, ist am Sa., 14.03.26, in der Federseehalle in Alles-

hausen genau richtig. Von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr findet dort 

der alljährliche Topf und Ei Ostermarkt statt. Der Markt 

bietet ein vielfältiges Angebot rund um Frühlings- und Oster-

dekorationen, Kleinkunst, Ostergestecke und Kränze an. Bei 

einer gemütlichen Tasse Kaffee, selbstgemachten Kuchen 

und netten Gesprächen können die Besucher den Nach-

mittag ausklingen lassen. Der Erlös kommt den Grund-

schülern in Form von Schulfruchtprogramm, Workshops, un-

terrichtsbegleitender Förderung, Unterstützung kultureller 

Veranstaltungen usw. zugute.  

Auf Ihren Besuch freuen sich der Förderverein und der 

Elternbeirat der Federsee- Grundschule. 
 

CARITASVERBAND BIBERACH-SAULGAU 
 

Vollmacht, gesetzl. Betreuung und Patientenverfügung 
Am Mi., 04.03.26, lädt die Caritas zu einem Vortrag „Voll-

macht, gesetzliche Betreuung und Patientenverfügung“ ein. 

Beginn ist um 18:30 Uhr im ev. Gemeindehaus, Zeppelin-

straße 32 in Mengen. Referentin ist Sonja Hummel. Keine 

Anmeldung, der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende für die 

Caritas wird gebeten, Getränke werden angeboten. Jeder Er-

wachsene sollte eine Patientenverfügung und Vorsorge-

vollmacht haben – ganz egal in welchem Alter. Denn ein Un-

fall oder eine schwere Krankheit kann jeden jederzeit treffen. 

Doch welche geeigneten Vordrucke gibt es? Wie kann mit 

besonderen Familienkonstellationen umgegangen werden? 

Wie findet sich meine ganz persönliche Wertevorstellungen 

wieder? Und was hat es mit der gesetzlichen Betreuung auf 

sich? Fragen sind willkommen. 

 

MITTEILUNGEN DER K IRCHE  
 

GOTTESDIENSTE IN DER PFARREI SEEKIRCH 
 

Donnerstag, 26. Februar  

18:00 Uhr  Rosenkranz in Tiefenbach 

18:30 Uhr Abendmesse in Tiefenbach, anschl. bis 21 Uhr 

Eucharistische Anbetung 

Sonntag, 01. März 2. Fastensonntag 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung in 

Seekirch 

Dienstag, 03. März 

18:00 Uhr  Rosenkranz in Alleshausen 

18:30 Uhr Abendmesse in Alleshausen 

 

VEREINSNACHRICHTEN  
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR TIEFENBACH 
 

Nächste Feuerwehrprobe 
Am Mo., 02.03.26, findet um 19.30 Uhr die nächste Feuer-

wehrprobe statt. Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.  

gez. Miehle Kommandant 
 

MUSIKKAPELLE TIEFENBACH E.V.  
 

Ständchen zum 60. Geburtstag Hans Jürgen Schilling 
Einen musikalischen Geburtstagsgruß erhielt unser Flügel-

hornist Hansi direkt an seinem 60. Geburtstag, auch wenn 

dieser in unserer Probenpause im Januar lag und es ziemlich 

kalt war. Während des Ständchens hat Vorständin Bettina 

Miehle eine kleine Geburtstagsrede gehalten, die auch den 

musikalischen Werdegang vom Jubilar Revue passieren ließ. 

Unser Hansi ist seit 50 Jahren treues Mitglied im Verein. Er 

war 6 Jahre lang in der Vorstandschaft tätig und auch über 2 

Jahre lang Ausbilder. Bei seiner Begrüßung zeigte er wieder-

um wie wichtig ihm die Gemeinschaft im Verein ist. Beson-

ders dankte er seiner Oma, die ihn damals in die Musik ge-

schickt hatte, diesem Dank können wir uns nur anschließen. 

Natürlich ließ es sich Hansi nicht nehmen, auch selbst das Di-

rigieren zu übernehmen und die Musiker zu leiten. Nach dem 

musikalischen Teil lud er seine Gäste zu köstlichem Essen und 

Getränke -ins Warme- ein. Wir danken Hansi für seine musi-

kalischen Beiträge und sein Engagement im Verein und 

freuen uns auf viele weitere gemeinsame Stunden! 
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1. Kurkonzert der Musikkapelle Tiefenbach im neuen Jahr  

Am So., 08.03.26, 10.30 Uhr, laden wir herzlich zum 1. Kur-

konzert im Kurzentrum Bad Buchau ein, der ist Eintritt frei. 

Auf Ihren Besuch freut sich die Musikkapelle Tiefenbach. 
 

SV EINTRACHT SEEKIRCH E.V. 
 

24h-Spendenlauf „Backyard for Charity“ in Seekirch 

Der SV Eintr. Seekirch e. V. veranstaltet am 27.u.-28.06.26 

erstmals den 24h-Spendenlauf „Backyard for Charity“. Ziel 

der Veranstaltung ist es, sportliche Bewegung mit sozialem 

Engagement zu verbinden. Der Erlös kommt den Radio 7 Dra-

chenkindern zugute, die sich für kranke, behinderte und trau-

matisierte Kinder und Jugendliche in Süddeutschland ein-

setzen. Das Laufkonzept basiert auf dem bekannten Backyard 

–Ultra-Format. Jede volle Stunde starten die Teilnehmenden 

gemeinsam zu einer 6,7 Kilometer langen Runde. 

Wer innerhalb der Stunde wieder im Start-/Zielbereich ist, 

darf zur nächsten vollen Stunde erneut starten. Benötigt ein 

Läufer beispielsweise 45 Minuten für die Runde, bleiben ihm 

15 Min. Pause, bevor die nächste Runde beginnt. Wer es 

nicht innerhalb der Stunde zurückschafft oder die Glocke zur 

Aufgabe läutet, scheidet aus dem Rennen aus. Gelaufen wird 

maximal 24 Stunden – oder so lange, bis keine Teilnehmen-

den mehr aktiv im Rennen sind. Eingeladen sind Läuferinnen 

und Läufer aller Leistungsstufen. Jede gelaufene Runde zählt 

– ganz unter dem Motto: Laufen. Helfen. Hoffnung schenken! 

Es ist auch möglich, die Veranstaltung in Form einer Spende 

zu unterstützen. Neben Kilometer- und Rundenspenden für 

einzelne Teilnehmende oder Tandems sind auch Einmal-

spenden möglich. Jede Unterstützung hilft dabei, gemein-

sam etwas Gutes zu tun und Kinder in unserer Region nach-

haltig zu unterstützen. Weitere Infos/Anmeldung unter 

www.eintracht-seekirch.com 
 

Ergebnisse: Herrenfußball 
Testspiel: Eintr. Seekirch: SV Ölkofen 5:1 (3:1); Torschützen: 

L. Bendel, A. Fleischer, L. Birk, L. Rahmani, A. Rahmani 

Kommendes Testspiel am Sa., 28.02.26 um 16 Uhr in Seekirch 

Eintr. Seekirch - SV Wolfegg, in Seekirch 

Rückrundenbeginn am So., 08.03.26 um 15 Uhr:  

SV Winterstettenstadt – Eintr. Seekirch in Winterstettenstadt 
 

SCHÜTZENVEREIN ALLESHAUSEN-FEDERSEE 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 
am Fr., 06.03.26, um 19:30 Uhr im Schützenhaus Alleshausen 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 4.  Entlastung der Vorstandschaft 

2. Totengedenken 5.  Ehrungen 

3. Tätigkeitsberichte 6.  Neuwahlen (gesamte Vor- 

3.1  Oberschützenmeister     standschaft) 

3.2 Sportleiter 7. Anträge  (schriftlich bis  

3.3 Jugendleiter    27.02.26 einzu- 

3.4 Bogenwart   reichen) 

3.5 Schatzmeister 8.  Verschiedenes 

3.6. Bericht der Kassenprüfer 

Der Ausschuss freut sich über eine rege Teilnahme. 

Oberschützenmeister Benjamin Schlegel 

Kreisliga A LG Alleshausen 1 - Abschlussergebnis 
Die Winterrunden 2025/26 ist bereits abgeschlossen. Von 

den 6 bestrittenen Wettkämpfen konnte die Mannschaft alle 

für sich entscheiden. Aufgrund des etwas schlechteren 

Durchschnittergebnisses landeten wir letztendlich auf einem 

sehr guten, 2. Platz in der Tabelle. Alle Ergebnisse können 

unter folgendem Link eingesehen werden: 

https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/wsvsk75 
 

NARRENZUNFT FEUERHEXEN BAD BUCHAU E.V.  
 

Das närrische Jahr 2026 ist vorbei! 
Am Di., 17.02.26, war es leider soweit und wir mussten 

unseren Narrenbaum in Tiefenbach fällen. Wir blicken auf 6 

Wochen närrisches Treiben, mit viel Kameradschaft, Zusam-

menhalt, Lachen und Tradition zurück.  

Insgesamt haben wir 14 Veranstaltungen besucht und unser 

eigenes Fasnetswochenende mit unserer ersten HexPlosion 

gerockt. Wir bedanken wir bedanken uns bei all denjenigen, 

die uns in dieser Saison unterstützt haben.  

Vorankündigung:     Bild privat 

Schwäbisches Essen am 22.03.26 im Gemeindesaal  
Über ihr Kommen würden wir uns sehr freuen. 

NZ Feuerhexen Bad Buchau e.V. 
 

ANZEIGEN /  WERBUNG  

http://www.eintracht-seekirch.com/
https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/wsvsk75

